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ersteren Titigkeiten ist ein gewisser Umfang des Stabes notig,
zu letzteren nicht. Die Folge davon ist, daB in einem laufenden
Gefecht der Stab in einen mehr stationiren Teil und einen sehr
beweglichen, auf gegenwirtiges Geschehen abgestimmten zu
teilen ist. Hierbei ist nicht an die grundsitzliche, wohl bei allen
Armeen erfolgte Aufteilung in einen Haupt- und einen riick-
wirtigen Gefechtsstand gedacht, sondern nur an die Teilung des
Hauptgefechtsstandes. Von ihm sollten die mehr stationiren
Teile weiter ab vom Geschehen in einer gewissen Ruhe arbeiten
konnen, letztere dagegen sehr beweglich sein. Da jedoch beide
voneinander abhingen, bedarf es zwischen ihnen einer sehr guten
Funkverbindung. Je turbulenter die Lage, um so weiter kénnen
sie auseinanderliegen, je ruhiger, um so niher sein — bis zur
volligen Zusammenlegung. Der Kommandant befindet sich
immer bei dem beweglichen Teil, im folgenden «bewegliche
Fithrungsgruppe» genannt.

Sein Fiihrungsstil mag festlegen, wen er dazu mitnimmt, je
weniger, desto besser. Er bedarf einiger Offiziere, hierunter
sicher den Fiihrungsgehilfen oder dessen Vertreter zur Fiihrung
der eigenen Truppe sowie einen fiir die Feindlage zustindigen.
Dazu den Ubermittlungsoffizier, damit die Verbindungen nach
oben, seitwirts und nach unten immer «gedlt» bleiben, und
schlieBlich 1 oder 2 wendige Ordonnanzoffiziere; alle zusammen
in etwa 4 bis 6 gepanzerten, teils geriumigen Fahrzeugen. Die
Aufgabe des Kommandanten, stets im Brennpunkt selbst zu
stehen, sich also auch durch Augenschein und Gehor vom Ge-
schehen zu iiberzeugen, bringt ihn selten dazu, linger an einem
Ort zu verweilen, ja oft in die Lage, sich selbst gegen durch-
gebrochenen oder luftgelandeten Feind wehren zu miissen. Er
muB daher stets bereit sein, voriibergehend selbst zu kimpfen,
lingere Zeit nicht aus der Kleidung zu kommen und nur
behelfsmiBig zu essen.

AbschlieBend noch ein Wort vom Verhiltnis des Haupt-
gefechtsstandes zum riickwirtigen Kommandoposten. Ersterer —
wie wir sahen, im laufenden Gefecht geteilt — 3Bt sich mit seinen
Truppenteilen einschlieBen, letzterer wenn moglich nie. Der
Abstand zwischen der beweglichen Fiihrungsgruppe und den

stationiren Teilen des Hauptgefechtsstandes hat also geringer
zu sein als letzterer zum riickwirtigen Gefechtsstand. Dieser,
noch statischer, kann sich vom Geschehen oft in iiber so km
Entfernung befinden. Bei ihm gilt: Besser lange Wege als dauern-
der Stellungswechsel. '

Normalerweise gehen Stibe in kleine Gehdfte; diese eignen
sich besser als Wilder, da sie Wasser, Unterstellmdglichkeiten
(Tarnung) und besseren Schutz (Keller) bieten. Die Bildung
groBer Stibe mit sogenannten inneren und duBeren Kreisen ist
bei diesen Verbinden wegen des beweglich zu fiihrenden Ge-
fechts falsch. Leider besteht jedoch immer noch die Tendenz,
die fiir Division und Korps sinnvollen Gliederungen auch fiir
untere Fiithrungsebenen in nur etwas abgewandelter Form zu
ibernehmen.

Dem kann nicht scharf genug entgegengetreten werden.

Ausbildung

Bewegliche Fiihrung verlangt mitdenkende Soldaten aller
Dienstgrade und einen hohen Ausbildungsstand. Abgesehen von
reinem praktischen Konnen, miissen EntschluBfreudigkeit und
schnelle personliche Befehlsgebung immer wieder geiibt werden.
Um nicht zu erstarren, muBl man stets neue Lagen durchiiben.
Auf Jahre hinaus gespielte, bis ins letzte ausgefeilte sogenannte
Standardlagen sind fiir diese Ebenen vollig falsch und lassen das
EntschluB- und Improvisationsvermdgen der Fiihrer verdorren.
Das kann schlieBlich dazu fithren, daB8 Fiihrer bei Situationen,
die in ihren Standardlagen nicht vorkamen, untitig, ja unfihig
werden; Beispiele hierfiir gibt es geniigend. Es ist wichtig,
Soldaten aller Dienstgrade immer wieder vor neue Situationen
zu stellen und hiebei EntschluB- und Befehlsgebung zu schulen.
Man sollte sich dabei jedoch fiir gegebene Schullésungen nicht
bis zum letzten einsetzen. Es gibt fiir alle entscheidungsreifen
Lagen stets mehrere, meist viele richtige Entschliisse, falsche
dagegen nur in geringem Ausmaf. Praktikable Entschliisse der
Ubenden sind somit — auch wenn sie nicht die Schullssung
treffen — ebenfalls positiv zu bewerten. Jede Fiihrerausbildung
muB auf das Meistern immer neuer Situationen ausgerichtet sein.

Zur Auswahl von Bataillons-Fiihrungsgehilfen

Von Major Karl Fischer

L Vorbemerkungen

1. Unter dem Begriff Fiihrungsgehilfen des Bataillons sind zu
verstehen: Bataillons-Adjutant, Bataillons-Nachrichtenoffizier,
Nachrichten-Zugfiihrer.

2. Die Auswahl der Fiihrungsgehilfen erfolgt im Wieder-
holungskurs. Nach dem Besuch einer Technischen Schule I fiir
Adjutanten beziehungsweise Nachrichtenoffiziere werden diese
als Bataillons-Adjudanten beziehungsweise Nachrichten-Zug-
fiihrer eingeteilt.

Die nachstehenden Gedanken basieren auf den Verhiltnissen
bei der Infanterie. Ob sie ohne weiteres auf andere Waffengattun-
gen iibertragen werden konnen, miiBite iiberpriift werden, er-
scheint indessen als durchaus moglich. Jihrlich werden in den
Rekrutenschulen der Infanterie eine Anzahl Unteroffiziere als
Offiziersanwirter abgelehnt, weil ihnen der fiir einen Infanterie-
Zugfiihrer unerliBliche Schwung und das nétige Draufginger-
tum fehlen. Sehr oft ist es so, daB diese abgelehnten Anwirter
sowohl charakterlich als auch intelligenz- und bildungsmiBig
das Riistzeug zum Offizier hitten. Ein Teil dieser Anwirter
brichte alle Voraussetzungen mit, als Fiihrungsgehilfe ausge-
zeichnete Arbeit zu leisten.
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Bei vorsichtiger Schitzung diirfte mit jihrlich drei oder vier
Fillen pro Infanteriewaffenplatz zu rechnen sein. Fiir alle Infan-
terieschulen heiBt das, daB uns sechzig bis neunzig mogliche
Fiihrungsgehilfen jihrlich verlorengehen.

Jeder Kommandant eines Fiisilierbataillons wird bestitigen,
daB der Ersatz von Fiihrungsgehilfen, welche aus Altersgriinden
in die Landwehr iibertreten, nicht einfach ist. Oft braucht es viel
Uberredungskunst, um den nétigen Nachwuchs im Bataillon
sicherzustellen. Der hiufigste Einwand moglicher zukiinftiger
Fiihrungsgehilfen ist: Ich will einen Kampfzug fiihren, das ent-
spricht mir besser als die Arbeit in einem Stab.

Ein weiteres negatives Argument bezieht sich auf den Grad
der Fiihrungsgehilfen. Vielen jungen Offizieren scheint es un-
logisch, daB Arzt und Quartiermeister im Bataillonsstab den
Hauptmannsgrad bekleiden, Adjutanten und Nachrichtenoffi-
ziere jedoch Subalternoffiziere bleiben. Die bestehenden Techni-
schen Schulen I fiir Adjutanten beziehungsweise Nachrichten-
offiziere, die 4 Wochen dauern, erlauben nur eine Grundaus-
bildung. Ein Abverdienen in der neuen Funktion ist nicht vor-
gesehen. Es ist verwunderlich, wieviel in den 4 Wochen erreicht
wird. Das darf jedoch nicht zum TrugschluB8 fiihren, Besseres
sei nicht mdglich; dies allerdings kaum mit der bestehenden
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Organisation, wohl aber mit einer Neukonzeption der Ausbil-
dung der Fiihrungsgehilfen.

Im Moment, wo die Rekrutenschulen zu Bataillonen formiert
werden, wird ein Bataillonsstab gebildet. Als wichtigste Fiih-
rungsgehilfen (Adjutanten, Nachrichtenoffiziere) werden Zug-
fithrer eingesetzt, die keinerlei Ausbildung fiir diese Funktion
mitbringen. Der abverdienende Bataillonskommandant -erhilt
damit einen Stab, der seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Mit
andern Worten: Der abverdienende Bataillonskommandant
lernt nicht, mit einem geschulten Stab ein Bataillon zu fiihren.

II. Vorschlag fiir eine Neukonzeption

1. Den Rekrutenschulen, welche in der Hauptverlegung zu
Bataillonen formiert werden, ist vom Beginn der Rekruten-
schule an ein Nachrichtenzug anzugliedern. Dieser Zug ist durch
einen abverdienenden Nachrichten-Zugfiihrer zu fithren (siche
Bemerkung 3). Dadurch erhalten wir ausgebildetes Personal in
die Nachrichtenziige der Bataillone und miissen nicht jedes Jahr
im Wiederholungskurs Umschulungen vornehmen.

Es wire auch moglich, daB durch die Schaffung einer Nach-
richten-Rekrutenschule das gleiche Ziel erreicht werden konnte.

Ich halte die erste Losung fiir besser, weil der Nachrichtenzug
so wihrend der ganzen Rekrutenschule im Bataillon integriert
1st.

2. Am Ende der Rekrutenschule konnen Unteroffiziere sowohl
aus dem Nachrichtenzug als auch aus den Kompagnien zum
Besuch einer Offiziersschule fiir Fiihrungsgehilfen vorgeschla-
gen werden.

3. Den bestehenden Offiziersschulen sind Klassen fiir Fiih-
rungsgehilfen anzugliedern. Der grundsitzliche Unterricht sollte
der gleiche sein wie derjenige der angehenden Kampfzugfiihrer.
Daneben konnte der fachtechnische Unterricht erfolgen (Stoff
der Technischen Schule I mit mehr Wiederholungen und Ver-
tiefungsmoglichkeiten).

4. Durch den Dienst als Kanzleichef konnte der angehende
Bataillons-Adjutant mit vielen administrativen Aufgaben betraut
werden und dadurch den Administrator der Rekrutenschule
merklich entlasten.

Mit Formierung des Schulbataillons wire ein Stabszug zu
bilden, welcher sowohl das Bewachungspersonal fiir den Kom-
mandoposten als auch Biiropersonal und die Offiziersordonnan-
zen umfassen konnte. Als Stabs-Zugfiihrer wiirde der abver-
dienende Bataillons-Adjutant die Verantwortung fiir Einrich-
tung, Schutz und Betrieb des Kommandopostens iibernehmen.
Dadurch wiirde der Kommandant der Stabskompagnie ent-
lastet und konnte sich vermehrt seiner Funktion als Verantwort-
licher fiir Nach- und Riickschub widmen.

s. Der abverdienende Nachrichten-Zugfiihrer ist verantwort-
lich fiir Erziehung und Ausbildung des Nachrichtenzuges.

6. Durch den Einsatz als Stellvertreter des Kommandanten der
Stabskompagnie und Stabs-Zugfiihrer wire eine wirksame Ent-
lastung des Kommandanten der Stabskompagnie erreicht (siche
Bemerkung 4). AuBerdem konnte hier entschieden werden, ob
der Stabs-Zugfiihrer iiber die Fihigkeiten verfiigt, die fiir einen
Bataillons-Adjutanten unerliBlich sind. Im fiinften Wieder-
holungskurs konnte der Vorschlag zum Besuch einer Zentral-
schule I fiir Bataillons-Adjutanten erworben werden.

7. Im fiinften Wiederholungskurs konnte der Vorschlag zum
Besuch einer Zentralschule I fiir Bataillons-Nachrichtenoffiziere
erworben werden.

8. Zentralschule I fiir Bataillons-Adjutanten ersetzt die bis-
herige Technische Schule I fiir Bataillons-Adjutanten. Hier
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konnten personelle und administrative Kriegs- und Wieder-
holungskurs-Vorbereitungen unterrichtet werden, auBerdem
sollte eine Schulung in Befehlsredaktion erfolgen.

9. Zentralschule I fiir Bataillons-Nachrichtenoffiziere ersetzt
die bisherige Technische Schule I fiir Nachrichtenoffiziere.
Unter anderem sollten Anlage und Durchfiihrung von Rahmen-
und Funkerfiihrungsiibungen geschult werden.

10. Rekrutenschulen als Bataillons-Adjutanten beziehungs-
weise Nachrichtenoffiziere wihrend der Zeit, wo das Schul-
bataillon gebildet ist, analog dem Abverdienen des Grades durch
die Kommandanten der Stabskompagnie. Dadurch konnte dem

Schema der Dienstleistungen

Adjutanten Nachrichtenoffiziere

RS als Bat Adj 4 Wochen RS als Bat Nof 4 Wochen
Beforderung zum Hptm 10 Beforderung zum Hptm 10
| I
4 Wochen ZS | fur Bat Nof

8

ZS | fur Bat Adj 4 Wocheg

| |

WK 7x24 Tage WK 7x24 Tage

als Stv Stabskp Kdt und als Na Zfhr

Stabs Zfhr Vorschlag ZS | fur Bat Nof
Vorschlag ZS | fur Bat Adj -

6 7
[ |
RS als Kanzleichef 17 Wochen RS als Na Zfhr 17 Wochen
evtl. Stabs Zfhr (in RS Trpgattung)
(in RS Trpgattung)
4 5

i

OS fir Fihrungsgehilfen
3
1
RS als Kpl 17 Wochen
2
|
uos 4 Wochen
1
RS 17 Wochen
1

abverdienenden Bataillonskommandanten ein funktionsfihiger
Stab zur Verfiigung gestellt werden. AuBerdem stinde einer
Beforderung zum Hauptmann nichts im Wege, da die Fiihrungs-
hilfen die gleichen Dienstleistungen zu erbringen hitten wie die
Kommandanten der Stabskompagnien.

II1. Schlufbemerkungen

Die hier vorgelegte Neukonzeption der Ausbildung fiir Fiih-
rungsgehilfen bezieht sich auf die Stufe Bataillon. Eine entspre-
chende Fortsetzung auf hoherer Stufe diirfte ohne weiteres mog-
lich sein.

Wesentlich sind vor allem zwei Gesichtspunkte:

1. Ausschopfung der Reserve an Begabten; _

2. GroBere Zeitdauer, wihrend welcher die nach diesem Vor-
schlag ausgebildeten Fiihrungsgehilfen im Stab zur Verfiigung
stehen. (Zur Zeit: Technische Schule I fiir Adjutanten bezie-
hungsweise Nachrichtenoffiziere im vierten oder fiinften Leut-
nantsjahr, das heiBt mit 26 bis 27 Jahren. Es verbleiben also nur
s bis 6 Jahre Titigkeit im Auszug.)

ASMZ Nr. 10/1969




	Zur Auswahl von Bataillons-Führungsgehilfen

